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Feldzeichen und Fähnrich

Die Führung von Fahnen und Standarten
in unserer Armee ist durch Bundesrats-
beschluß vom 31. Oktober 1952 und Ver-
fügung des Eidgenössischen Militärdeparte-
ments vom 7. November 1952 grundsätzlich
geregelt und seither wiederholten Änderun-
gen der Truppenordnung angepaßt worden.
Diese Erlasse behandeln lediglich die FeW-
ze/chen, das heißt die Fahnen und Standar-
ten von Truppenkörpern und Einheiten. Die
Kommandostandarten des Generals und der
Heereseinheitskommandanten sind ebenso-

wenig Feldzeichen wie die Standarten, die
das Militärdepartement seit 1934 als Wan-
derpreise für den Armeewettkampf an eidge-
nössischen Schützenfesten abgibt Auf Grund
der Feldzeichenordnung von 1952 werden
in der Armee fünf verschiedene Modelle
von Feldzeichen geführt, deren seidenes
Fahnentuch übereinstimmend das freischwe-
bende weiße Kreuz im roten Feld aufweist.
Die Kreuzarme sind nach dem Bundes-
beschluß vom 12. November 1889 je ein
Sechsteil länger als breit. Die ebenfalls
seidene Schleife ist bei den eidgenössischen
Truppenkörpern in den Landesfarben, Rot
und Weiß, gehalten.

1. Die Bato(7/ons/a/me, Modell 1913, wird
geführt von den Füsilier- und Schützen-
bataillonen des Auszuges (Feld und Ge-
birge) und der Landwehr, den Sappeur-,
Motorsappeur-, Pontonier- und Luft-
schutzbataillonen sowie von den Sanitäts-
abteilungen des Auszuges (Feld und Ge-
birge) und der Landwehr.
Bezeichnung und Nummer des Truppen-
körpers sind in der Kommandosprache
des Truppenkörpers mit goldenen Lettern
auf den waagrechten Kreuzbalken ange-
bracht.
Zweisprachige Truppenkörper tragen
auch diese Fahnenaufschrift in beiden
Sprachen:
Sappeur-Bat. 9

Geb.San.Abt. 9

Gr.San. 2

Bat.PA 13

— Bat.zappatori 9

— Gr.san.mont. 9

— Sanitäts-Abt. 2

— Luftschutz-Bat. 13

Die Fahnen der kantonalen Füsilier- und
Schützenbataillone bringen den föderati-
ven Aufbau der Eidgenossenschaft und
ihres Bundesheeres dadurch zum Aus-
druck, daß sie auf der linken Seite der

Von Dr. G. Zeugin, Bern

Fahne den Namen des Kantons im waag-
rechten Kreuzbalken führen und in der
seidenen Fahnenschleife die kantonalen
Farben zeigen. Zwei eidgenössische Füsi-
lierbataillone führen Fahnen wie kanto-
nale Bataillone: das aus Mannschaften
von Obwalden und Nidwaiden zusam-
mengesetzte Füsilierbataillon 47 mit der
Inschrift «Unterwaiden» und rot-weißer
Schleife (Farben der beiden Halbkan-
tone), und das aus Mannschaften der

beiden Appenzell gebildete Füsilierbatail-
Ion 84 mit der Inschrift «Appenzell» und
schwarz-weißer Schleife.

2. Die Kava/Zeriesfandarie wird von den
acht Dragonerabteilungen geführt. Be-
Zeichnung und Nummer der Abteilung
sind auf einer Plakette am untern Teil
der Stange eingraviert.

3. Die Rad/nhrerriandarie ist das Feld-
zeichen der neun Radfahrerbataillone,
deren Bezeichnung und Nummer auf der
Hülse der Lanzenspitze eingraviert sind.

4. Die Stonüarie cZer motorisierten Trappen
ist durch Verkürzung der Radfahrer-
Standarte entstanden als Feldzeichen der
Motordragoner-, Panzer-, Panzerjäger-,
Artillerie-, Festungs-, Flugplatz-, Flieger-
abwehr-, Telegraphen-, Funker-, Über-
mittlungs- und Verpflegungsabteilungen.

5. Die Standarte üer FestangswacZttkompa-
m'en wird wie das Bajonett auf den Lauf
des Karabiners aufgesteckt. Die ehe-
maligen Grenzkompanien der Landwehr-
bataillone 201 bis 296 können die seit
1940 geführten Grenzstandarten weiter-
hin tragen, solange sie noch brauchbar
sind.

FaZmricZi oder Standartenträger ist d.r
Adjutant-Unteroffizier des Truppenkörpers.
Wo kein solcher eingeteilt ist, bestimmt der
Kommandant des Truppenkörpers einen
Feldweibel als Fahnenträger. Da aber alle
Truppenkörper mit Feldzeichen nach Trup-
penordnung auch über einen Adjutant-
Unteroffizier verfügen, bildet die Bezeich-

nung eines Feldweibels als Fähnrich die
Ausnahme, zum Beispiel bei Truppenkör-
pern, in denen der Posten des Adjutant-
Unteroffiziers vorübergehend nicht besetzt
ist, oder in denen der Adjutant-Unteroffizier
zu einem Wiederholungs- oder Ergänzungs-
kurs nicht einrückt. Als Funktionsabzeichen
trägt der Fähnrich oder Standartenträger
an der rechten Achsel eine Fangschnur in
den Landesfarben, die sogenannte Fähnrich-
schnür. Der Fähnrich ist für das Feld-
zeichen verantwortlich. Dem entfalteten
Feldzeichen ist eine Bedeckung von vier
Mann beizugeben, ausgenommen beim Ab-
schreiten der Front.

FaZmenZirancZi

Die Feldzeichen werden entrollt bei feier-
liehen Gelegenheiten oder auf Befehl des

Kommandanten des Truppenkörpers. Sie
wirken mit bei Vereidigung, Inspektion,
Feldgottesdienst und Totenfeier. Bei der
Mobilmachung werden die Feldzeichen
feierlich an ihrem Standort abgeholt und bei
der Demobilmachung dorthin zurück-
gebracht. Das Feldzeichen wird von einem

Zug abgeholt. Truppen mit Spiel komman-
dieren auch dieses zum Fahnenzug. Der
Fähnrich übernimmt das Feldzeichen im
Gebäude und tritt mit entfalteter Fahne
oder Standarte ins erste Glied des in Ach-
tungstellung wartenden Zuges. Hierauf
marschiert oder fährt der Fahnenzug auf
den Sammelplatz der Truppe. Zur Fahnen-
Übernahme wird der Truppenkörper in In-
spektionsaufstellung bereitgestellt oder den
örtlichen Verhältnissen entsprechend auf-
gestellt. Findet die Übernahme des Feld-
Zeichens anschließend an dessen Abholung
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statt, so erwartet der Truppenkörper dieses
in Achtungstellung. Das Spiel marschiert
am rechten Flügel auf, der Fahnenzug am
linken Flügel. Ist die Abholung des Feld-
Zeichens zeitlich schon vorher erfolgt, so
stehen Fähnrich und Fahnenwache am lin-
ken Flügel bereit. Auf Zeichen oder Befehl
des Kommandanten marschiert der Fähn-
rieh vor und schreitet die Front der Truppe
in angemessener Entfernung ab. Vor dem
Kommandanten hält er an und macht Front
gegen ihn. Der Kommandant grüßt das auf-
recht gehaltene Feldzeichen. (Nach Dienst-
règlement 1954 wird das Feldzeichen zum
Gruß nicht mehr gesenkt!) Dann schreitet
der Fähnrich die Front nach dem rechten
Flügel ab und nimmt seinen Platz in Reih

und Glied ein. In umgekehrter Reihenfolge
wird das Feldzeichen abgegeben. Ist ein
Spiel vorhanden, so bläst dieses während
der ganzen Übergabe den Fahnenmarsch. Es
bricht ihn ab, sobald der Fähnrich seinen
Platz erreicht hat. Die Feldzeichen eines
Regimentes können auch gemeinsam über-
nommen und abgegeben werden. In einzel-
nen Kantonen erfolgt die Übergabe der
Feldzeichen an die kantonalen Bataillone
und die Rücknahme bei der Demobil-
machung durch ein Mitglied der Kantons-
regierung.

Beim Feldgottesdienst oder andern feier-
liehen Gelegenheiten ist das Feldzeichen in
der Mitte der Front der mittleren Einheit.
Im Gefecht bleibt es am Standort des Kom-

mandanten, in der Unterkunft im Büro des

Truppenkörpers oder im Quartier des Kom-
mandanten. An der militärischen Totenfeier
wird das Feldzeichen mit Trauerflor ver-
sehen und während der Salven gesenkt.
Beim Rückmarsch der Truppe von der
Totenfeier wird das Feldzeichen wieder
offen ohne Trauerflor getragen.

Die entfalteten Feldzeichen werden ge-
grüßt. Die Truppe hat die Pflicht, Angriffe
und Beschimpfungen ihrer Feldzeichen zu
verhindern und dagegen einzuschreiten. Da-
bei ist sie auch berechtigt, Zivilpersonen, die
die Feldzeichen durch Worte, Gebärden
oder Tätlichkeiten beschimpfen, vorläufig
festzunehmen und den Polizeibehörden zu
übergeben.

Das Kampferfahren des überlegenen Gegners:

Der Einsatz der Aufklärungsabteilung
Von Hptm. H. von Dach, Bern

I.
Allgemeines

— Du mußt bei der feindlichen Aufklärung ganz allgemein unter-
scheiden in:
— operative Aufklärung
— taktische Aufklärung
— Gefechtsaufklärung.

— Operative Aufklärung:
a) vor Kriegsausbruch durch Spionage.

Mittel:
— An Schwerpunkten des Interesses: extra eingesetzte

Spione.

— Im alltäglichen Dauereinsatz: die Mitglieder der Fünften
Kolonne.

Ziele:

— Militärische Verhältnisse und Einrichtungen.
— Wirtschaftliche Verhältnisse und Einrichtungen.
— Politische Verhältnisse und Wehrwillen.

b) Nach Kriegsausbruch durch die Z.«/twa//e.

Ziele:

— Aufmarsch unserer Armee.

— Bewegungen unserer großen Verbände (AK, Div., Br.).

— Ausgedehnte Feldbefestigungsanlagen.*
— Feldflugplätze.**
— Nachschubbasen.

— Lohnende Atomziele für A-Waffen von über 500 KT.

— Taktische Aufklärung:
Mittel:
— Aufklärungsflugzeuge der taktischen Luftwaffe.
— Gepanzerte Aufklärungsverbände der feindlichen Divisionen

und Korps.

Ziele:

— Gliederung unserer Truppen an der Front.
— Feldbefestigungen.
— Lohnende Atomziele im Frontraum für A-Waffen von

weniger als 500 KT.

— Gefechtsaufklärung:
Mittel:
— Beobachtungsposten der Infanterie und Artillerie mit Scheren-

fernrohr, Teleobjektivkamera, Gefechtsfeldradar, Infrarot-
Scheinwerfer, Fernsehkamera.

— Spähtrupps zu Fuß, motorisiert oder gepanzert.

— Angriffe mit begrenztem Ziel (gewaltsame Aufklärung,
Handstreich, Stoßtrupps).

— Gefangenenaussagen von Militär- oder Zivilpersonen.

Ziel:
— Die Details unserer Verteidigungsorganisation, wie einzelne

Waffenstellungen, Beobachtungsposten, Kommandoposten

— Eindringtiefen:
— Operative Aufklärung: das gesamte Staatsgebiet.

— Taktische Aufklärung:
a) Luftaufklärung: bis zirka 150 km hinter unsere Front;
b) Erdaufklärung: zirka 30 bis 40 km.

— Gefechtsaufklärung: einige hundert Meter bis einige Kilo-
meter.

Operative Auf- J
klärung

Taktische Auf- <
klärung

Gefechts-
aufklärung

^ Erdaufkl.

I—<£?—

der taktischen Luft-
waffe

» Aufklärungsabteilungen
der Divisionen und Auf-
klärungsregimenter der
Korps
Eindringtiefe ca. 30—40 km

erstreckt sich
über das ganze
Staatsgebiet

Eindringtiefe ca. 150 km

^ Beobachtungsposten

v — Aufklärungspatr.
— Stoßtruppunter-

s§s§s nehmen,
Front Handstreiche

Angriffe mit
begrenztem Ziel

Eindringtiefe einige Hundert
Meter bis einige Kilometer

II.

Die taktische Aufklärung
Im Rahmen unseres Aufsatzes interessiert uns lediglich die taktische
Aufklärung. Alles in der Folge Gesagte bezieht sich somit auf sie.

1. ZL/s 7/wtr//me/i/
— Ein feindliches Armeekorps verfügt in der Regel über ein Auf-

klärungsregiment, eine Division über eine Aufklärungsabteilung.
— Eine Aufklärungsabteilung zählt rund 600 bis 700 Mann (Batail-

lonsstärke).

— Die Aufklärungsabteilung setzt sich grob wie folgt zusammen:
Variante A:
3 Aufklärungs-Kp., gemischt aus leichten Panzern (oder Panzer-

spähwagen) und Panzerbegleitinfanterie auf gepanzerten Mann-
schaftstransportwagen.

1 Sturmgeschütz- oder Selbstfahrgeschütz-Kp.
1 Detachement Leichtflugzeuge (Hochdecker) oder Helikopter.
1 Nachschub-Kp.
Variante B:

2-3 Aufklärungs-Kp., gemischt aus leichten Panzern (oder Pan-
zerspähwagen) und Begleitinfanterie auf Motorrädern, Ge-
ländepersonenwagen oder Grenadierwagen.

* Permanente Befestigungen dagegen bilden Ziele der Spionage.
** Permanente Flugplätze (speziell kavernierte Anlagen) sind Ziele

der Spionage.
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